
Landratsamt Freising 85350 Freising, den 5. Mai 2021
Az. 32-5650-7-771/21

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen 
zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit 

dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVD);

Anordnung eines Impfverbots gegen die Infektion mit Boviner 
Virus Diarrhoe (BVD) nach der Verordnung (EU) 2016/429 

und der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689

Das Landratsamt Freising erlässt aufgrund des Art. 46 Abs. 1 lit. a) der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“), zu-
letzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2018/1629 vom 25.7.2018 (ABl. L 
272 S. 11), Art. 71 Abs. 1 lit. b), Art. 72 lit. f) und Anhang IV Teil VI Kapitel 2 
Abschnitte 1 und 2 der Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommis-
sion vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften be-
treffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Status „seuchenfrei“ 
für bestimmte gelistete und neu auftretende Seuchen sowie Art. 3 Abs. 
1 Nr. 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinär-
dienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittel-
überwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, 
folgende:

A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G

I.

1.)  Die Impfung von Rindern gegen die Infektion mit dem BVD-Virus 
(BVDV) ist ab dem 15. Mai 2021 im gesamten Gebiet des Landkreises 
Freising verboten. 

2.)   Die zuständige Behörde kann im Fall eines Ausbruchs eine Ausnahme 
vom Impfverbot nach vorgenannter Nummer 1 gestatten, wenn 

 a)  die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchung und der Unter-
suchungen gemäß Artikel 25 Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 
gezeigt haben, dass von dem Ausbruch nur eine begrenzte Zahl von 
Betrieben betroffen war und

 b)  nur eine begrenzte Zahl von Rindern, die von der zuständigen Be-
hörde zur Bekämpfung des Ausbruchs für erforderlich gehalten wird, 
unter Aufsicht der zuständigen Behörde geimpft wird und die Imp-
fung für jedes Tier dokumentiert wird.

3.)  In Rinder haltende Betriebe im Landkreis Freising dürfen ab dem 15. 
Mai 2021 ausschließlich BVDV-unverdächtige Rinder eingestellt wer-
den, die nicht gegen die BVDV-Infektion geimpft worden sind. 

Die BVDV-unverdächtigen, nicht gegen die BVDV-Infektion geimpften 
Rinder nach Satz 1 müssen von einem schriftlichen oder elektronischen 
Nachweis über die BVDV-Unverdächtigkeit des jeweiligen Rindes begleitet 
sein.

II.

Die sofortige Vollziehung der in Abschnitt I getroffenen Regelungen wird 
nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im 
öffentlichen Interesse angeordnet.

III.

Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekannt gegeben.

IV.

Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Freising, den 5. Mai 2021

Diepold
Regierungsrat

Hinweise:
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ist 
nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfs-
belehrung im Landratsamt Freising, SG 32, Zimmer 541/543, Landshuter 
Str. 31, 85356 Freising, aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzei-
ten (Montag - Freitag 08.00-12.00 Uhr, Donnerstag auch 14.00-16:00 Uhr) 
eingesehen werden.

Diesen Veröffentlichungstext und weitere Informationen fi nden Sie auch 
auf der Internetpräsenz des Landratsamtes Freising: www.kreis-fs.de.

Bekanntmachung des Schulverbandes Fahrenzhausen

I.

Haushaltssatzung des Schulverbandes Fahrenzhausen 
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfi nanzierungsgeset-
zes und des Art. 40 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) er-
lässt der Schulverband Fahrenzhausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 662.050 €
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit je  245.929 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4

a)  Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt 
nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf 
die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt werden soll (Verwaltungs-
umlage), wird auf € 546.850,- festgesetzt (Umlagesoll).

b)  Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt.
c)  Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2020 von insgesamt 183 

Schülern (ohne Gastschüler) besucht. Für die Bemessung der Schulver-
bandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler im Ver-
waltungshaushalt  
€ 2.988,25

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Fahrenzhausen, den 12.04.2021

Heinrich Stadlbauer
Schulverbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung wurde dem Landratsamt Freising vorgelegt; sie ent-
hält keine genehmigungspfl ichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit allen weiteren Anlagen 
werden vom Schulverband für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit entwe-
der in Papier (zur Einsichtnahme) oder elektronisch zugänglich gemacht.
Vgl. § 40 Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG und § 4 Satz 1 BekV.
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